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ÜBERARBEITETES ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den AStV/RAT 
Nr. Komm.dok.: 10963/10 UD 185 ENFOCUSTOM 51 CRIMORG 115 CODEC 561 

Betr.: Vorschlag für eine Verordnung (EU) Nr. …/… des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom […] zur Umsetzung von Artikel 10 des Feuerwaffen-
Protokolls der Vereinten Nationen und zur Einführung von 
Ausfuhrgenehmigungen für Feuerwaffen, deren Teile, Komponenten und 
Munition sowie von Maßnahmen betreffend deren Einfuhr und Durchfuhr (erste 
Lesung) 
– Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
= Erklärung 
GEMEINSAME LEITLINIEN 
Konsultationsfrist: 7.3.2012 

 
Erklärung Deutschlands, der Tschechischen Republik, Dänemarks, Irlands und der 

Niederlande zur praktischen Umsetzung von Artikel 11 Absätze 2 und 3 der Verordnung 
 
Bei der Erfüllung der Verpflichtung nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung, die zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten über Verweigerungen, Ungültigerklärungen, Aussetzungen, 
Änderungen, Widerrufe oder Rücknahmen von Ausfuhrgenehmigungen in Kenntnis zu setzen, und 
bei der Nutzung der Möglichkeit nach Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung, die zuständigen 
Behörden, die die Verweigerungen, Ungültigerklärungen, Aussetzungen, Änderungen, Widerrufe 
oder Rücknahmen erlassen haben, zu konsultieren, werden Deutschland, die Niederlande, die 
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Tschechische Republik, Irland und Dänemark die bestehenden Kommunikationskanäle nutzen, die 
bereits für den Informationsaustausch nach Artikel 4 Absatz 1 des Gemeinsamen Standpunkts 
2008/944/GASP verwendet werden (COREU-Netz). 
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